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V E R O R D N U N G 

 
Mit Bescheid der Marktgemeinde Hopfgarten vom 28.05.2026, Gz: 120-2-20/4-2026-sth, wurde der 
STRABAG AG die straßenpolizeiliche Bewilligung gemäß § 90 Abs. 1 und 3 StVO 1960 zur Durchführung 
von Arbeiten auf der Gemeindestraße im Bereich der Zufahrt zu Ziegeleiweg Nr. 2 bis 7d erteilt. 
 
Auf Grund der Bestimmungen der §§ 43 Abs. 1a und 94a der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 
159/1960, in der zuletzt gültigen Fassung, werden im Interesse der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit 
des Verkehrs folgende Verkehrsregelungen verfügt: 
 

§ 1 
Straßensperre im Bereich Zufahrt zu Ziegeleiweg Nr. 2 bis 7d 

 

Im Zeitraum vom 26.05.2026 bis 24.07.2026 wird die Gemeindestraße wegen Bautätigkeiten komplett 
gesperrt. Eine Erreichbarkeit der Wohnanlage Ziegeleiweg ist jederzeit über die Zufahrt der Gemeindestraße 
von Seiten M-Preis, Bahnhofstraße gegeben.  
 

§ 2 
Befristung 

 

Die Verkehrsmaßnahmen werden auf Grund des zugrundeliegenden Bewilligungsbescheides der 
Marktgemeinde Hopfgarten von 26.05.2026 bis 24.07.2026 befristet. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 

(1) Diese Verordnung ist gemäß § 44 StVO 1960 durch die entsprechenden Straßenverkehrszeichen, 
Hinweisschilder und Bodenmarkierungen kundzumachen. 
Die Verordnung tritt mit dem Zeitpunkt der Anbringung dieser Verkehrszeichen in Kraft und mit deren 
Entfernung wieder außer Kraft. 
Die Straßenverkehrszeichen müssen den Bestimmungen der Straßenverkehrszeichenverordnung in der 
derzeit gültigen Fassung entsprechen. 

(2) Gem. § 43 Abs. 1a StVO 1960 ist der Zeitpunkt und der Ort (Bereich) der Anbringung (Sichtbarmachung) 
von den Organen des Bauführers in einem Aktenvermerk (§ 16 AVG) festzuhalten. 

(3) Eine dieser Verordnung entgegenstehende Verkehrsregelung tritt für diese Zeit außer Kraft. 
 
 
Für den Bürgermeister 
 
 
 
 
 
iA Hanspeter Erharter
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